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Holzvermarktung  Rheinland-Pfalz

Kommunale Holzvermarktungs-
strukturen in Rheinland-Pfalz

Mit dem Jahr 2019 ist in Rheinland-Pfalz für Waldbesitzer, Forstleute und Holzkäufer eine grundlegende Veränderung 
eingetreten: Das Land hat seine Dienstleistung der Holzvermarktung für kommunale Waldbesitzer eingestellt; Gemeinden 
und Städte nehmen die Aufgabe nunmehr in Eigenverantwortung wahr. Fünf kommunale Holzvermarktungs gesellschaften, 

die auch für private Waldbesitzer tätig werden, bilden das Grundgerüst der Neustrukturierung.

Stefan Schaefer

R heinland-Pfalz weist hinsichtlich 
der Waldeigentumsarten im bun-

desweiten Vergleich eine Besonderheit 
auf: Knapp die Hälfte der Waldfläche 
steht im Eigentum von 2.000 Gemein-
den und Städten. Die Betriebsstruktu-
ren sind kleinflächig. 900 Kommunen 

besitzen Waldflächen unter 100  ha, 
die Durchschnittsgröße des gemeind-
lichen Forstbetriebs liegt lediglich bei 
200  ha. Forstzweckverbände als öf-
fentlich-rechtliche Zusammenschlüsse 
sind etablierte Instrumente, um die 
Nachteile der Klein strukturen durch 
interkommunale Zusammenarbeit zu 
überwinden. 

Mit dem Jahr 2019 hat das Land Rheinland-Pfalz seine Dienstleistung der Holzvermarktung 

für kommunale Waldbesitzer eingestellt; Gemeinden und Städte nehmen die Aufgabe nun-

mehr in eigenverantwortlich wahr.
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• Der Aufbau kartellrechtskonformer Holz -

vermarktungsstrukturen ist in Rhein-

land-Pfalz erfolgt

• Gemeinden und Städte nehmen die Holz-

vermarktung eigenständig, im Regelfall 

über kommunale Gesellschaften, wahr

• Die Holzvermarktung für Privatwaldbesit-

zer wird als Dienstleistung angeboten

• Erstmals bestehen auf der Grundlage 

interkommunaler Zusammenarbeit forst-

liche Strukturen oberhalb der örtlichen 

Ebene

Schneller Überblick
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Das langjährig bestehende Angebot des 
Landes zur Vermarktung des kommunalen 
Holzes wurde fast ohne Ausnahme in An-
spruch genommen – auch, aber nicht nur, 
wegen seiner individuellen Kostenfrei-
heit. Die Trennung dieser gemeinsamen, 
waldbesitzartenübergreifenden Holzver-
marktung ist weder vom Land noch von 
den kommunalen Waldbesitzern selbst 
angestrebt worden – im Gegenteil! Anlass 
waren vielmehr ernstzunehmende kar-
tellrechtliche Bedenken hinsichtlich eines 
Vertriebskartells, die aus dem Verfahren 
in Baden-Württemberg resultierten. Aus 
Gründen der Rechts- und Planungssicher-
heit sowie zur Vermeidung etwaiger Scha-
densersatzansprüche von Holzkunden 
bestand Veränderungsbedarf. An dieser 
Einschätzung änderte auch die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 
12.06.2018 und das Obsiegen des Landes 
Baden-Württemberg nichts. Der BGH hat 
keine inhaltliche Bewertung der strittigen 
Kartellfragen vorgenommen, sondern 
ausschließlich aus verfahrensrechtlichen 
Gründen entschieden. Die zivilrechtliche 
Geltendmachung von kartellrechtlichen 
Schadensersatzansprüchen wird durch die 
fehlende gerichtliche Entscheidung in der 
Sache zwar erschwert, aber nicht ausge-
schlossen.

Für die Umsetzung des „ungeliebten“ 
Veränderungsprozesses waren klare Vor-
gaben seitens des Landes, die im Vorfeld 
mit dem Gemeinde- und Städtebund 
sowie mit dem Waldbesitzerverband in-
tensiv diskutiert und abgestimmt wur-
den, durchaus hilfreich. Das Land stellte 
seine Dienstleistung im Bereich der 
Holzvermarktung für Körperschaften 
zum 01.01.2019 ein und zwar unabhän-
gig von einer wie auch immer gearteten 
Hektargröße des jeweiligen Forstbetriebs. 
Das Landeswaldgesetz und das Landes-
finanzausgleichsgesetz wurden geändert, 
die bestehenden Geschäftsbesorgungs-
verträge bezüglich der Holzvermarktung 
gekündigt. Damit bestand für alle Betrof-
fenen frühzeitig Klarheit, dass neue Wege 
beschritten werden mussten.

Eigenverantwortung  
und Wahlmöglichkeiten 
Im Jahr 2018 befassten sich 2.000 Ge-
meinde- und Stadträte mit der künftigen 
kommunalen Holzvermarktung und nah-
men damit ihre Eigentümerverantwortung 

für den Wald aktiv wahr. In den Schwer-
punktregionen des Kommunalwaldes 
standen auch weiter- und über die Holz-
vermarktung hinausgehende Lösungsan-
sätze, insbesondere die erstmalige Bildung 
kommunaler Gemeinschaftsforstämter 
in der Rechtsform des Zweckverbandes 
oder der Anstalt öffentlichen Rechts, zur 
Diskussion. Die verlässliche Klärung der 
Rahmenbedingungen (Finanzierungsfra-
gen, Wahrnehmung behördlicher Aufga-
ben, forstorganisatorische Auswirkungen) 
wurde allerdings innerhalb des ambi-
tionierten Zeitziels als nicht realisierbar 
angesehen. Werbeschreiben von privaten 
Unternehmen, die einfache, vermeintlich 
billige Lösungen anpriesen und die häufig 
den Verlust von Steuerungsmöglichkeiten 
seitens des Waldbesitzers bedeutet hätten, 
stießen auf ein gesundes Misstrauen.

Als Zukunftsmodelle wurden aus-
schließlich waldbesitzgetragene Ver-
marktungsstrukturen im Sinne von 
Selbsthilfeeinrichtungen erwogen. Drei 
Handlungsalternativen standen zur 
Wahl. Eine sehr breite Mehrheit der kom-
munalen Waldbesitzer hat entschieden, 
sich am Aufbau regionaler Holzvermark-
tungsgesellschaften in kommunaler Trä-
gerschaft zu beteiligen. Zuspruch fand 
auch die Alternative einer kommunalen 
Mitwirkung an den bereits bestehenden 
Pilotprojekten eigenständiger Holzver-
marktung im Privatwald, die auf eine 
Verpflichtungszusage des Landes aus dem 
Jahr 2009 gegenüber dem Bundeskartell-
amt zurückgehen. Diesen Weg wählten 
vornehmlich Kommunen im räumlichen 
Umfeld der Pilotprojekte. In wenigen 
Einzelfällen erfolgte die Entscheidung 
zur kommunalen Eigenvermarktung auf 
Forstbetriebs- oder Forstrevierebene. 

Das landesweite Ergebnis des kom-
munalpolitischen Meinungsbildungs-
prozesses zeigt, dass auf der einen Seite 
die vom Bundeskartellamt geforderte 
Wahlfreiheit der Waldbesitzer gelebt und 
auf der anderen Seite einer Zersplitterung 
des Holzangebotes, die insbesondere auch 
für die Holzindustrie nachteilig wäre, an-
gemessen entgegengewirkt wurde. 

Fünf kommunale  
Holzvermarktungsgesellschaften
Unter Beachtung der Vorgaben des Bun-
deskartellamts sind in Rheinland-Pfalz 
fünf kommunale Holzvermarktungsge-

sellschaften entstanden, die unabhängig 
voneinander agieren und flächendeckend 
über das Land verteilt sind. Es handelt 
sich um 
•	 die Kommunale Holzvermarktungsge-

sellschaft Westerwald-Rhein-Taunus 
GmbH (Höhr-Grenzhausen), 

•	 die Kommunale Holzvermarktungsor-
ganisation Eifel GmbH (Hillesheim), 

•	 die Kommunale Holzvermarktungs-
organisation Hunsrück-Mittelrhein 
GmbH (Rheinböllen), 

•	 die Kommunale Holzvermarktungs-
organisation Rheinland-Pfalz Südwest 
GmbH (Morbach) sowie 

•	 die Kommunale Holzvermarktung 
Pfalz GmbH (Maikammer). 

Erstmals bestehen damit auf der Grund-
lage interkommunaler Zusammenarbeit 
forstliche Strukturen oberhalb der örtli-
chen Ebene.

Als Gesellschafter werden Städte, Ver-
bandsgemeinde und Forstzweckverbände 
tätig. Die Gesellschaften können die 
Dienstleistung „Holzvermarktung“ ver-
gaberechtsfrei wahrnehmen. Zur Wah-
rung des In-House-Privilegs nach §  108 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen(GWB) scheidet eine direkte Betei-
ligung privater Waldbesitzer oder deren 
Zusammenschlüsse an einer kommunalen 
Holzvermarktungsgesellschaft aus. Inner-
halb vorgegebener Grenzen (vgl. §  108 
Abs. 4 Nr. 2 GWB) besteht aber die Mög-
lichkeit und auch die erklärte Absicht, die 
Holzvermarktung für Privatwaldbesitzer 
gegen Entgelt zu übernehmen. 

Nach der Verwaltungsvorschrift „För-
derung zum Aufbau von Holzvermark-
tungsstrukturen“ vom 28.11.2018, die 
bei der EU-Kommission notifiziert wurde, 
erfolgt für sieben Geschäftsjahre eine 
Anschubförderung. Pro Jahr stehen ca. 
2,5  Mio.  € zur Verfügung, die aus Mit-
teln des kommunalen Finanzausgleichs 
gewährt werden. Originäre Landesmittel 
kommen nicht zum Einsatz. 

Wichtigste Eingangsgröße für die För-
derung der kommunalen Holzvermark-
tungsgesellschaften ist die prognostizierte 
Vermarktungsmenge der angeschlosse-
nen Kommunen (Durchschnitt der Ist-
Verkaufsmengen 2015 bis 2017, ohne 
Brennholz). Erst ab einer Mindestver-
marktungsmenge von 100.000  Fm pro 
Jahr wird eine Förderung gewährt, diese 
liegt bei 250.000  € pro Jahr. Bei einer 
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Vermarktungsmenge von mindestens 
200.000  Fm pro Jahr kann die Förder-
höchstsumme von jährlich 500.000  € 
erreicht werden. Dazwischen erfolgt ein 
linearer Anstieg des Förderbetrags in Ab-
hängigkeit von der Vermarktungsmenge. 
Ziel dieser Ausgestaltung der Förderung 
ist eine Lenkungswirkung hin zu größe-
ren, am Markt wettbewerbsfähigen Or-
ganisationen. Die Eigenvermarktung auf 
Forstbetriebs- oder Forstrevierebene wird 
demgemäß nicht gefördert.

Die fünf kommunalen Holzvermark-
tungsgesellschaften weisen nach heuti-
gem Stand zwischen 15 und 47 Gesell-
schafter auf. Da die Verbandsgemeinden 
aufgrund kommunalrechtlicher Bestim-
mungen als Gesellschafter tätig werden 
können, reduziert sich deren Anzahl auf 
einen praktikablen Umfang. Eine GmbH 
mit bis zu 500 Ortsgemeinden als Gesell-
schaftern wäre in der Praxis nicht hand-
lungsfähig. Die Ortsgemeinden sind über 
Beiräte in die Gesellschaften eingebunden 
und haben die Möglichkeit der aktiven 
Mitwirkung. Die Holzvermarktungsge-
sellschaften bündeln prognostizierte Ver-
marktungsmengen zwischen 180.000 und 
280.000 Fm je GmbH und stellen damit 
adäquate Marktpartner der Holzindustrie 
dar. 

Für die Berechnung des Förderhöchst-
betrages bei einer Vermarktungsmenge 
von mindestens 200.000  Fm pro Jahr 
sind sechs Vollzeitäquivalente (Geschäfts-
führer, Prokurist sowie vier Sachbearbei-
ter) unterstellt worden. Die kommunalen 
Holzvermarktungsgesellschaften haben 
sich in der Realität für eine geringere Per-
sonalausstattung entschieden. Die Stel-
lenausschreibungen stießen sowohl in der 
Forst- als auch in der Holzbranche auf 
erhebliche Resonanz. Qualifiziertes, lang-
jährig erfahrenes Personal konnte gewon-
nen werden. Dabei spielten die ursprüng-
lich beabsichtigten Personalübergänge 
von Landesforsten eine eher untergeord-
nete Rolle. 

Aufgaben und  
Herausforderungen
Die Aufgaben der kommunalen Holzver-
marktungsgesellschaften sind insbeson-
dere der Abschluss von Holzkaufverträgen 
im Namen der beteiligten Waldbesitzer, 
alle vertragsrelevanten Anpassungen im 
Zuge der Holzbereitstellung, die Koordi-

nation des Mengenflusses an die Käufer 
(einschließlich des Mengen ausgleichs) 
sowie die Fakturierung. Der Brennholz-
verkauf an private Endverbraucher ge-
hört nicht zu ihren Aufgaben. Dieser er-
folgt unverändert vor Ort. Die Kommune 
trifft bezüglich des Brennholzes alle Ent-
scheidungen mit Marktrelevanz (Preise, 
Lose, Abgabehöchstmengen) in eigener 
Verantwortung.

Konzeptionell werden die Prozesse 
„Waldbewirtschaftung/Holzbereitstel-
lung“ einerseits und „Holzvermarktung“ 
andererseits getrennt. Dies führt hinsicht-
lich der Organisationsstrukturen zu Sta-
bilität und beschränkt die Veränderungen 
auf das kartellrechtlich Erforderliche. 
Das Gemeinschaftsforstamt mit seinen 
staatlichen und kommunalen Revierlei-
tern ist im Rahmen des vom Waldbesit-
zer beschlossenen Wirtschaftsplans un-
verändert für die Waldbewirtschaftung 
und die Holzbereitstellung zuständig. Die 
Holzvermarktung wird von kommunalen 
Holzvermarktungsgesellschaften über-
nommen. Zur Wahrung des vom Bundes-
kartellamt geforderten Geheimwettbe-
werbs erfolgt eine Trennung der Prozesse 
sowie eine physische Trennung der Daten. 
Weder staatliche noch kommunale Stel-
len haben einen gegenseitigen Zugriff auf 
marktrelevante Angaben. 

Die aktuellen Schäden in den Wäldern 
durch Dürre, Hitze, Borkenkäfer und 
Sturmwurf machen den Start der kom-
munalen Holzvermarktungsgesellschaf-
ten nicht einfach. Der Erfolg der neuen 
Strukturen hängt entscheidend davon ab, 
dass die Abwicklung an der Schnittstelle 
zwischen Holzbereitstellung und Holzver-
marktung reibungslos verläuft. Dies er-
fordert klare Organisationsabläufe, EDV- 
technische Hilfsmittel und im Rahmen 
des kartellrechtlich Zulässigen auch die 
Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusam-
menarbeit. An die Gemeinschaftsforst-
ämter werden höhere Anforderungen 
bezüglich der Liefertreue gestellt. Die 
Möglichkeiten eines Mengenausgleichs 
innerhalb der Vermarktungsgesellschaf-
ten selbst sind bei nunmehr sechs großen 
Akteuren (Staat und fünf kommunale Ge-
sellschaften) deutlich geringer als in der 
Vergangenheit. 

Ein neuerliches Tätigwerden des Bun-
deskartellamtes steht nicht zu erwar-
ten. Aus der BGH-Entscheidung kann 

abgeleitet werden, dass die seitens des 
Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2009 
eingegangenen und im vollen Umfang 
erfüllten Verpflichtungen bezüglich einer 
kartellrechtskonformen Ausgestaltung 
der gemeinsamen Holzvermarktung un-
verändert Bestand haben. §  46 BWaldG 
stellt seit dem Jahr 2017 sicher, dass die 
Gemeinschaftsforstämter ihre Dienst-
leistungsangebote außerhalb der Holz-
vermarktung im Einklang mit wettbe-
werbsrechtlichen Vorschriften weiterhin 
unterbreiten können. Die Holzvermark-
tung, die als ausschließlich wirtschaftliche 
Tätigkeit dem Wettbewerbsrecht unter-
liegt, wird insoweit von den vorgelagerten 
Tätigkeiten, die auch öffentlichen Interes-
sen dienen, abgegrenzt.

Zusammenarbeit und Solidarität
Der Aufbau kommunaler Holzvermark-
tungsstrukturen konnte innerhalb eines 
sehr kurzen Zeitraums von nur etwas 
mehr als einem Jahr umgesetzt werden. 
Von ausschlaggebender Bedeutung waren 
dabei die folgenden Erfolgsfaktoren:
•	Die konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen dem fachlich zuständigen Mi-
nisterium, dem Gemeinde- und Städte-
bund und dem Waldbesitzerverband: 
Ein gemeinsames Gesamtkonzept als 
Empfehlung zur operativen Umsetzung 
wurde erarbeitet und eine gemeinsame 
Lenkungsgruppe mit mehreren Arbeits-
gruppen begleitete den Projektverlauf. 

•	Das umfassende Tätigwerden des Ge-
meinde- und Städtebundes, der in 
Rheinland-Pfalz nicht nur die Aufga-
ben eines kommunalen Spitzenverban-
des, sondern auch die des kommunalen 
Waldbesitzerverbandes wahrnimmt: In 
allen Projektphasen wurden für den 
kommunalen Bereich inhaltliche Vor-
lagen erarbeitet, abgestimmt und kom-
muniziert. 

•	Das große Engagement in fünf regio-
nalen Arbeitsgruppen: Bürgermeister, 
Verwaltungsmitarbeiter sowie forst-
liche Multiplikatoren steuerten den 
Umsetzungsprozess in den jeweiligen 
Regionen.

•	Die ausgeprägte Ziel- und Lösungs-
orientierung sowie die Ernsthaftigkeit 
der Diskussion: Alle Beteiligten stellten 
sich der gemeinsamen Herausforde-
rung und waren im Interesse der Sache 
um tragfähige Lösungen bemüht. 
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Kaum vorstellbar, zu welchen 
Ergebnissen der Rückzug des 
Landes aus der gemeinsamen 
Holzvermarktung im Falle einer 
ungesteuerten Entwicklung 
und beim Fehlen eines fach-
lich fundierten Alternativkon-
zepts geführt hätte. In jedem 
Fall wären „schrotschussartige 
Strukturen“ mit wenigen Ge-
winnern und vielen Verlierern 
unter den 2.000 kommunalen 
Waldbesitzern die Folge gewe-
sen. Auch die Großbetriebe der 
Holzindustrie sind zum Erhalt 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf 
eine kontinuierliche Belieferung 
sowie auf professionelle Stan-
dards und Abläufe angewiesen.

An die Stelle von Landes-
forsten ist im Regelfall eine 
kommunale Holzvermark-
tungsgesellschaft getreten. Die 
Gemeinden und Städte haben 
damit mehr Ein� uss gewon-
nen. Bei aller Wertschätzung 
für die bisherigen Dienstleis-
tungen von Landesforsten im 
Bereich der Holzvermarktung 
muss konstatiert werden, dass 
es sich aus der Perspektive einer 
waldbesitzenden Gemeinde 
um eine „Blackbox“ handelte. 

Nunmehr liegen die grund-
legenden Entscheidungen in 
den Händen der kommunalen 
Gesellschafter und sind trans-
parent. Spätestens nach Ablauf 
der siebenjährigen Förderpe-
riode muss eine eigenständige 
Finanzierung und wirtschaft-
liche Tragfähigkeit der Gesell-
schaften gewährleistet sein.

Fazit
Die Neustrukturierung der kom-
munalen Holzvermarktung war 
in Rheinland-Pfalz ein erforder-
licher Veränderungsschritt. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wird 
es nicht der letzte im forstlichen 
Bereich bleiben. Der Projekt-
verlauf und die erzielten Ergeb-
nisse sollten für Gemeinden und 
Städte Anlass sein, sich ihrer Ei-
gentümerverantwortung für den 
Wald stets bewusst zu werden 
und die künftigen Herausforde-
rungen mit Mut und Zuversicht 
anzugehen. Dazu gehört auch 
die Entscheidung zur Fortfüh-
rung einer qualitativ hochwerti-
gen Waldbewirtschaftung sowie 
zum Einsatz gut ausgebildeten 
Forstpersonals in ausreichender 
Anzahl.
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